
Oº. Landtag: Beilage 905/2018, XXVIII. Gesetzgebungsperiode

Bericht

des Finanzausschusses
betreffend den

Nachtrag zum Voranschlag des
Landes Oberösterreich für das Verwaltungsjahr 2018

[L-2012-117729/34-XXVIII,
miterledigt Beilage 867/2018 und 870/2018]

1. GemªÇ Artikel 55 Abs. 5 Oº. Landes-Verfassungsgesetz (L-VG), LGBl. Nr. 122/1991, kann
der Landtag die Landesregierung ermªchtigen, im unbedingt erforderlichen AusmaÇ innerhalb
des von ihm bestimmten Rahmen Ausgaben zu tªtigen, die im Voranschlag nicht vorgesehen
sind oder dessen Ansªtze ¿bersteigen. Alle ¿ber diese Ermªchtigung hinausgehenden
Mehrausgaben bed¿rfen der vorherigen Genehmigung durch den Landtag in einem
Nachtragsvoranschlag.

2. Im Artikel III Z 5 des Landtagsbeschlusses vom 7. Dezember 2017 betreffend den Voranschlag
des Landes Oberºsterreich f¿r das Verwaltungsjahr 2018 hat der Landtag die
Landesregierung ermªchtigt, gegen nachtrªgliche Genehmigung des Landtags zu Lasten der
Voranschlagstelle 1/970018/7297/000 "Mittel gemªÇ Art. III Z. 5, M ittel f¿r ¿ber- oder
auÇerplanmªÇige Ausgaben" Ausgaben, sofern MaÇnahmen nach Artikel III Z 6 bzw. Artikel
IV Z 1 nicht mºglich sind, bis zum Hºchstbetrag von 12,0 Mio. Euro f¿r allgemeine budgetªre
MaÇnahmen, sowie Gebarungen, die aus verrechnungstechnischen Gr¿nden haushaltsmªÇig
darzustellen sind, zu genehmigen.

2.1. Im Rahmen dieser Ermªchtigung wurden die in der Subbeilage 1 in Listenform dargestellten
Ausgaben in Hºhe von 11.980.500 Euro
und ihre Bedeckung zu Lasten der Voranschlagstelle 1/970018/7297/000 "Mittel gemªÇ Art. III
Z. 5, Mittel f¿r ¿ber- oder auÇerplanmªÇige Ausgaben" bereitgestellt.

3. Durch die gute Konjunktur in ¥sterreich und das damit verbundene Steuermehraufkommen
ergeben sich aus dem Vollzug des Finanzausgleichsgesetzes gegen¿ber dem Voranschlag
Mehreinnahmen. Dar¿ber hinaus sind zusªtzliche Einnahmen durch die Weiterf¿hrung einer
gemªÇ Artikel 15a B-VG Vereinbarung im Bereich Kinderbetreuung (halbtªgig kostenlose
Besuchspflicht) zu erwarten. Diese Mehreinnahmen werden dem Landtag im Rahmen dieses
Nachtragsvoranschlags in der Subbeilage 2 zur Kenntnis gebracht.

https://www2.land-oberoesterreich.gv.at/internetltgbeilagen/InternetLtgBeilagenAnzeige.jsp?jahr=2018&nummer=867&gp=XXVIII
https://www2.land-oberoesterreich.gv.at/internetltgbeilagen/InternetLtgBeilagenAnzeige.jsp?jahr=2018&nummer=870&gp=XXVIII
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Gleichzeitig werden diese Mehreinnahmen in Ausgabe einer Haushaltsr¿cklage zugef¿hrt und
zusªtzliche Mittel f¿r die Tilgung von Altlasten im Bereich Chancengleichheitsgesetz ("ChG-
Rucksack") aus der Haushaltsr¿cklage zur Verf¿gung gestellt.

Dar¿ber hinaus sind im Rahmen der Solidarhaftung f¿r die Pfandbriefstelle der
ºsterreichischen Landes-Hypothekenbanken dem Land O¥ f¿r die von der Heta Asset
Resolution AG begebenen Schuldverschreibungen mit Ende 2017 Zahlungsverpflichtungen
von rd. 7,5 Mio. Euro verblieben, d.s. rund 90 % der urspr¿nglichen Zahlungsverpflichtung
(Landtagsbeschluss vom 21. Mai 2015, Beilage 1472/2015; Rechnungsabschluss des Landes
O¥ 2017, Beilage 8). F¿r die restlichen 10 % bestand auf der Grundlage des FinStaG die
Zusage, dass, sollte die Verwertung der Assets der Heta dies zulassen, weitere Zahlungen an
die Glªubiger geleistet werden. Aus diesem Titel konnten nunmehr rund 3,952 Mio. Euro
lukriert werden. Damit kann die Zahlungsverpflichtung entsprechend vermindert werden.

Des Weiteren wurden vom Bund als Ersatz f¿r den Einnahmenentfall durch die Abschaffung
des Pflegeregresses zur Sicherstellung der Finanzierbarkeit des Pflegesystems im Jahr 2018
Mittel zur Verf¿gung gestellt, die an die Gemeinden und Sozialhilfeverbªnde weitergegeben
werden.

Detailauflistung zusªtzlicher Einnahmen:

· Mehreinnahmen Ertragsanteile 35.084.800 Euro
· Einnahmen gem. Art. 15a B-VG Vereinbarung Kinderbetreuung 4.900.000 Euro
· Behebung Haushaltsr¿cklage f¿r Tilgung "ChG-Rucksack" 11.250.000 Euro
· Heta 3.952.000 Euro
· Einnahmen Pflegeregress-Entfall 58.924.200 Euro

Einnahmen Summe: 114.111.000 Euro

Detailauflistung zusªtzlicher Ausgaben:

· Zuf¿hrung einer Haushaltsr¿cklage 39.984.800 Euro
· Tilgung "ChG-Rucksack" 11.250.000 Euro
· Heta 3.952.000 Euro
· Pflegeregress-Entfall (Auszahlung an Gemeinden und SHV's) 58.924.200 Euro

Ausgaben Summe: 114.111.000 Euro

4. Da die Zuf¿hrung einer Haushaltsr¿cklage wesentlich von den tatsªchlichen Mehreinnahmen
aus dem Finanzausgleich abhªngt und entsprechend den Zielsetzungen des Oº. Stabilitªts-
sicherungsgesetzes ein Haushaltsausgleich zu erreichen ist, kann das endg¿ltige AusmaÇ der
Haushaltsr¿cklagenzuf¿hrung erst mit dem Rechnungsabschluss festgelegt werden. Es wird

http://www2.land-oberoesterreich.gv.at/internetltgbeilagen/InternetLtgBeilagenAnzeige.jsp?jahr=2015&nummer=1472&gp=XXVII
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daher Artikel II Z 8 des Vorberichts zum Voranschlag f¿r 2018 in der Form ergªnzt, dass die
bei der Voranschlagstelle 1/912008/2980/009 verbuchte R¿cklagenzuf¿hrung im Zuge des
Rechnungsabschlusses genehmigt wird.

5. In der Eigenheim-Verordnung 2018, die f¿r Antrªge ab 1. Juli 2018 gilt, wird der Zuschuss bei
der variablen Verzinsung als nicht r¿ckzahlbarer Zuschuss in Hºhe eines Sechstels des
gefºrderten Hypothekardarlehens aufgeteilt auf die Laufzeit von 30 Jahren bewilligt. Da es
sich um mehrjªhrige Verpflichtungen handelt, bedarf es der Aufnahme des Teilabschnitts
1/48231 in den Artikel III Z 1 des Vorberichts zum Voranschlag f¿r 2018.

6.  Zum Nachtrag zum Dienstpostenplan des Landes Oberºsterreich f¿r das Verwaltungsjahr
2018 f¿r die der Diensthoheit des Landes bzw. dem Land unterstehenden Lehrerinnen und
Lehrer an ºffentlichen und privaten Volksschulen, Neuen Mittelschulen, Sonderschulen sowie
Polytechnischen Schulen sowie f¿r die Lehrerinnen und Lehrer an berufsbildenden
Pflichtschulen mit Ausnahme der land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen ist
Folgendes zu bemerken:

I. Öffentliche und private Volksschulen, Neue Mittelschulen, Sonderschulen sowie
Polytechnische Schulen

1. Schuljahr 2017/2018:

Die Oº. Landesregierung hat mit Beschluss vom 6. N ovember 2017, BGD-2017-
227872/13, den vorlªufigen Dienstpostenplan f¿r das Verwaltungsjahr 2018 f¿r die der
Diensthoheit des Landes bzw. dem Land unterstehenden Lehrerinnen und Lehrer an
ºffentlichen und privaten Volksschulen, Neuen Mittelschulen, Sonderschulen sowie
Polytechnischen Schulen genehmigt (11.596,00 + 44,00 * = 11.640,00). * (siehe 2.3.)

Dieser Dienstpostenplan basierte auf den Sch¿lerinnen- und Sch¿lerzahlen per Stichtag
1. Oktober 2017.

Die tatsªchlichen Sch¿lerinnen- und Sch¿lerzahlen f¿r das Schuljahr 2017/2018 und
somit f¿r den 1. Teil des Haushaltsjahres 2018 wurden mit Stichtag 1. Oktober 2017
erhoben und dem Bundesministerium f¿r Bildung, Wissenschaft und Forschung bekannt
gegeben.

Mit Erlass des Bundesministeriums f¿r Bildung, Wissenschaft und Forschung, GZ BMB-
621/0066-Prªs.9/2017 vom 15. Dezember 2017, wurde dieser Teil des Dienstposten-
plans endg¿ltig genehmigt.
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2. Schuljahr 2018/2019:

2.1. Mit Erlass des Bundesministeriums f¿r Bildung, Wissenschaft und Forschung vom
31. August 2018, GZ BMBWF-621/0035-II/2/2018, wurden auf Grund des Artikels IV
Abs. 3 lit. a d es BVG, BGBl. Nr. 215/1962, und Ä 4 Abs. 1 F AG 2017, BGBl. I
Nr. 116/2016, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium f¿r Finanzen f¿r die
ºffentlichen und privaten allgemein bildenden Pflichtschulen f¿r das Schuljahr
2018/2019 - und somit f¿r den Zeitraum vom 1. September 2018 bis 31. Dezember 2018
- vorlªufig 11.315,70 Dienstposten genehmigt.

Eine  nderung dieses vorlªufigen Dienstpostenplans ist gemªÇ der Vereinbarung nach
Art. 15a B-VG nur mehr nach Erhebung der tatsªchlichen Sch¿lerinnen- und Sch¿ler-
sowie Klassenzahlen, die mit Stichtag 1. Oktober 2018 erfolgt, zulªssig.

2.2. Die Erhebung der tatsªchlichen Sch¿lerinnen- und Sch¿ler- sowie Klassenzahlen mit
Stichtag 1. Oktober 2018 ergibt eine Erhºhung der vom Bund zu genehmigenden
Dienstposten auf 11.616,50 gegen¿ber dem vorlªufig genehmigten Dienstpostenplan
von 11.315,70 Dienstposten (sh. Punkt 2.1.).

2.3. F¿r das Haushaltsjahr 2018 ergeben sich dazu nachstehende Abªnderungen des
Dienstpostenplans, die von der Oº. Landesregierung sowie im Zuge der Behandlung
des Nachtragsvoranschlags 2018 vom Oº. Landtag zu genehmigen wªren.

Allgemein bildende Pflichtschulen:

Vom
01.01.2018

bis 31.08.2018

Vom
01.09.2018

bis 31.12.2018

Vergleich
+/-

Pragm. Landeslehrer/innen 5.994,00 5.513,00 - 481,00
Landesvertragslehrer/innen 5.602,00 6.103,50 + 501,50
Zwischensumme 11.596,00 11.616,50 + 20,50
DP f. Sonderverwendungen + 44,00 * + 39,00 * - 5,00
Endsumme 11.640,00 11.655,50 + 15,50

*
Bei diesen 44 bzw . 39 Dienstposten handelt es sich um gemªÇ Ä 22 des Landeslehrer-
Dienstrechtsgesetzes LDG 1984, B GBl. Nr. 302/ 1984 idgF, freigestellte Lehrerinnen und Lehrer
(Schulverwaltung/Schulaufsicht; teilweise Mitverwendung von Lehrerinnen und Lehrer n an
Pªdagogischen Hochschulen gemªÇ Ä 22 Abs. 1 leg.cit.; LKUF gemªÇ Ä 22 Abs. 5 leg.cit.).

2.4. Die Erhºhung des Dienstpostenplans um 15,50 DP ist vor allem auf die zusªtzlichen
Posten f¿r die "Neue Mittelschule" und die zusªtzlichen Posten f¿r die Tagesbetreuung
zur¿ckzuf¿hren.
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II. Berufsbildende Pflichtschulen

1. Schuljahr 2017/2018:

Die Oº. Landesregierung hat mit Beschluss vom 6. November 2017, BGD-2017-227872/13,
den Dienstpostenplan f¿r das Schuljahr 2017/2018 bzw. das Haushaltsjahr 2018 f¿r die der
Diensthoheit des Landes unterstehenden Lehrerinnen und Lehrer an berufsbildenden
Pflichtschulen mit Ausnahme der land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen mit
insgesamt 1.239,05 Dienstposten genehmigt.

Die endg¿ltige Genehmigung f¿r das Schuljahr 2017/2018 und damit f¿r den 1. Teil des
Haushaltsjahres 2018 durch das Bundesministerium f¿r Bildung, Wissenschaft und Forschung
wurde mit Erlass BMBWF-621/0040-II/2/2018 vom 6. September 2018 erteilt.

2. Schuljahr 2018/2019:

2.1. Vorbehaltlich der endg¿ltigen Zustimmung durch den Bund ergeben sich f¿r das
Haushaltsjahr 2018 nachstehende Abªnderungen des Dienstpostenplans, die von der
Oº. Landesregierung sowie im Zuge der Behandlung des Nachtragsvoranschlags 2018
vom Oº. Landtag zu genehmigen wªren:

Berufsbildende Pflichtschulen:

Vom 01.01.2018
bis 31.08.2018

 Vom 01.09.2018
bis 31.12.2018

Vergleich
+/-

Pragm. Landeslehrer/innen 223,00 213,00 - 10,00
Landesvertragslehrer/innen 991,12 1.031,50 + 40,38
Zwischensumme 1.214,12 1.244,50 + 30,38
DP f. Sonderverwendungen + 16,93 * + 7,30 * -   9,63
DP f. EDV-Kustoden + 8,00 ** + 7,00 ** -   1,00
Endsumme 1.239,05 1.258,80 + 19,75

*
Bei diesen 16,93 bzw. 7,30 Dienstposten handelt es sich um gemªÇ Ä 22 A bs. 1 des Lande slehrer-
Dienstrechtsgesetzes LDG 1984, BGBl. Nr. 302/ 1984 idgF, freigestellte Lehrerinnen und Lehrer
(Schulaufsicht sowie teilweise Mitverwendung von Lehrerinnen und Lehrer n an Pªdagogi schen
Hochschulen), die gegen¿ber dem Bund im Dienstpostenbedarf nicht bekannt gegeben werden, da
deren Bez¿ge zunªchst vom Land getragen, jedoch vom Bund (aus einer anderen Voranschlagstelle)
refundiert werden.

**

Sieben Dienstposten f¿r Netzwerkbetreuung an den Berufsschulen.

2.2. Die Erhºhung um 19,75 Dienstposten beruht grºÇtenteils auf dem Sch¿lerzuwachs.
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Der Finanzausschuss beantragt, der Oö. Landtag möge als Nachtrag zum Voranschlag des
Landes Oberösterreich für das Verwaltungsjahr 2018 Folgendes beschließen:

1. Die in der Subbeilage 1 zusammengefassten Ausgaben
in Höhe von 11.980.500 Euro
(in Worten: elf Millionen neunhundertachtzigtausendfünfhundert Euro) und
ihre Bedeckung in
Form von finanziellen Ausgleichen zu Lasten der VSt. 1/970018/7297/000
"Mittel gemäß Art. III Z. 5, Mittel für über- oder außerplanmäßige Ausgaben"
werden genehmigt.

2. Die in der Subbeilage 2 zusammengefassten Einnahmen
in Höhe von 114.111.000 Euro
(in Worten: einhundertvierzehn Millionen einhundertelftausend Euro)

und zusammengefassten Ausgaben in Höhe von 114.111.000 Euro
(in Worten: einhundertvierzehn Millionen einhundertelftausend Euro)
werden genehmigt.

3. Der erste Absatz des Artikel II Z 8 des vom Oö. Landtag am 7. Dezember 2017
beschlossenen Voranschlags des Landes Oberösterreich für das Verwaltungsjahr 2018
lautet wie folgt:
"Die Rechnungsergebnisse der für die Abwicklung der Vorjahre (Abschnitt 99) und der
Rücklagenzuführung (1/912008/2980/009) eingerichteten Voranschlagstellen, weiters
die Voranschlagstellen zur Verrechnung von Leistungen, die unmittelbar von den
Ertragsanteilen einbehalten werden (1/590008/7330/001) sowie die Rechnungs-
ergebnisse der für Forderungsberichtigungen und Forderungsabschreibungen gemäß
§ 20 Abs. 4, 5 und 6 der Haushaltsordnung des Landes Oberösterreich eingerichteten
Posten 7220 und 7299 werden im Zuge des Rechnungsabschlusses genehmigt."

4. Der einleitende Text in Artikel III Z 1 des vom Oö. Landtag am 7. Dezember 2017
beschlossenen Voranschlags des Landes Oberösterreich für das Verwaltungsjahr 2018
lautet wie folgt:
"im Rahmen von gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen oder von der
Landesregierung beschlossenen Förderungsrichtlinien Verpflichtungen zur Leistung
von Zinsen- oder Annuitätenzuschüssen und Zuschüssen gemäß Eigenheim-
Verordnung 2018 für Folgejahre bei nachstehenden Teilabschnitten"
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5.  Der Nachtrag für die Dienstpostenpläne 2018 für die der Diensthoheit des Landes bzw.
dem Land unterstehenden Lehrerinnen und Lehrer

- an allgemein bildenden Pflichtschulen und
-  an berufsbildenden Pflichtschulen

wird in der aus der Subbeilage 3 ersichtlichen Form eines Zusammensatzes für den
Dienstpostenplan des Landes Oberösterreich für das Verwaltungsjahr 2018
genehmigt.

Subbeilagen

Linz, am 21. November 2018

KommR Alfred Frauscher Johann Hingsamer
Obmann Berichterstatter



1/469105/7770/000 Familienfºrdernde MaÇnahmen; Investitionsbeitrªge an
private Rechtstrªger 430.000,00

1/469105/7670/000 Familienfºrdernde MaÇnahmen; Beitrªge an private
Rechtstrªger zum laufenden Aufwand 150.000,00

1/469109/7280/000
Familienfºrdernde MaÇnahmen; Entgelte f¿r sonst.
Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen und
juristischen Personen

200.000,00

1/320218/7280/000
Oº. Landesmusikschulwerk; Entgelte f¿r sonstige
Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen und
juristischen Personen

125.000,00

1/259205/7770/000 Fºrderung von Jugendherbergen und Jugendheimen;
Investitionsbeitrªge an private Rechtstrªger 130.000,00

1/259105/7670/000 Fºrderung von Jugendverbªnden; Beitrªge an private
Rechtstrªger zum laufenden Aufwand 54.000,00

1/469105/7770/000 Familienfºrdernde MaÇnahmen; Investitionsbeitrªge an
private Rechtstrªger 36.140,00

1/469105/7670/000 Familienfºrdernde MaÇnahmen; Beitrªge an private
Rechtstrªger zum laufenden Aufwand 98.860,00

1/059105/7770/000 Verbªnde, Vereine und sonstige; Investitionsbeitrªge an
private Rechtstrªger 100.000,00

1/520905/7770/002 Sonstige MaÇnahmen; Investitionsbeitrªge an private
Rechtstrªger 150.000,00

1/279905/7770/000 Fºrderung von Volksbildungseinrichtungen;
Investitionsbeitrªge an private Rechtstrªger 200.000,00

1/269905/7670/000 Sonstige Sportfºrderung; Beitrªge an private Rechtstrªger
zum laufenden Aufwand 120.000,00

1/269205/7770/000 Errichtung, Ausgestaltung und Erhaltung von Sportstªtten;
Investitionsbeitrªge an private Rechtstrªger 320.000,00

1/259205/7770/000 Fºrderung von Jugendherbergen und Jugendheimen;
Investitionsbeitrªge an private Rechtstrªger 10.000,00

1/259105/7670/000 Fºrderung von Jugendverbªnden; Beitrªge an private
Rechtstrªger zum laufenden Aufwand 5.000,00

1/362205/7770/001 Sanierungs- und RestaurierungsmaÇnahmen;
Investitionsbeitrªge an private Rechtstrªger 900.000,00

1/269205/7770/000 Errichtung, Ausgestaltung und Erhaltung von Sportstªtten;
Investitionsbeitrªge an private Rechtstrªger 200.000,00

1/269205/7770/000 Errichtung, Ausgestaltung und Erhaltung von Sportstªtten;
Investitionsbeitrªge an private Rechtstrªger 50.000,00

1/269205/7770/000 Errichtung, Ausgestaltung und Erhaltung von Sportstªtten;
Investitionsbeitrªge an private Rechtstrªger 375.000,00

1/323204/7422/000
Oº. Theater und Orchester GmbH. (TOG); Zuschuss zum
laufenden Aufwand; inkl. Bundeszweckzuschuss und
Zuschuss der Stadt Linz

220.000,00

Subbeilage 1 zur Beilage 905/2018, XXVIII. Gesetzgebungsperiode

Voranschlagstelle BetragText

Beschlüsse gem. Artikel III Ziffer 5 zum Voranschlag 2018
(VSt. 1/970018/7297/000)



Voranschlagstelle BetragText

1/362205/7355/000 Sanierungs- und RestaurierungsmaÇnahmen;
Investitionsbeitrªge an Gemeinden 258.000,00

1/381205/7770/000
FºrderungsmaÇnahmen f¿r Initiativen der Zeitkultur und
regionale Kulturprojekte; Investitionsbeitrªge an private
Rechtstrªger

35.000,00

1/381905/7480/000
Sonstige MaÇnahmen der Kulturpflege;
Investitionsbeitrªge an Unternehmungen in ¿brigen
Sektoren der Wirtschaft

110.000,00

1/429945/7770/000 Freie Wohlfahrt; Sonstiges; Investitionsbeitrªge an private
Rechtstrªger 90.000,00

1/439645/7770/000 Fºrderung und Entlastung; Fºrderung der sozialen
Integration; Investitionsbeitrªge an private Rechtstrªger 10.000,00

1/259105/7670/000 Fºrderung von Jugendverbªnden; Beitrªge an private
Rechtstrªger zum laufenden Aufwand 20.000,00

1/269205/7355/004 Errichtung, Ausgestaltung und Erhaltung von Sportstªtten;
Investitionsbeitrªge an Gemeinden, Bªderbau 370.000,00

1/230905/7355/000 Sonstige MaÇnahmen; Investitionsbeitrªge an Gemeinden 1.000.000,00

1/269205/7355/004 Errichtung, Ausgestaltung und Erhaltung von Sportstªtten;
Investitionsbeitrªge an Gemeinden, Bªderbau 185.000,00

1/512905/7670/000 Sonstige MaÇnahmen; Beitrªge an private Rechtstrªger
zum laufenden Aufwand 30.000,00

1/269205/7770/000 Errichtung, Ausgestaltung und Erhaltung von Sportstªtten;
Investitionsbeitrªge an private Rechtstrªger 960.000,00

1/323204/7422/000
Oº. Theater und Orchester GmbH. (TOG); Zuschuss zum
laufenden Aufwand; inkl. Bundeszweckzuschuss und
Zuschuss der Stadt Linz

300.000,00

1/381905/7480/000
Sonstige MaÇnahmen der Kulturpflege;
Investitionsbeitrªge an Unternehmungen in ¿brigen
Sektoren der Wirtschaft

110.000,00

1/320215/7355/000 Oº. Landesmusikschulwerk; Investitionsbeitrªge an
Gemeinden 1.000.000,00

1/771225/7480/000 Tourismuseinrichtungen und sonstige
FºrderungsmaÇnahmen; Investitionsbeitrªge an Private 160.000,00

1/360905/7480/000
Fºrderung von Museen, Heimathªusern und kulturellen
Dauerausstellungen; Investitionsbeitrªge an sonstige
Unternehmungen

600.000,00

1/381905/7770/000 Sonstige MaÇnahmen der Kulturpflege;
Investitionsbeitrªge an private Rechtstrªger 800.000,00

1/381905/7355/000 Sonstige MaÇnahmen der Kulturpflege;
Investitionsbeitrªge an Gemeinden 900.000,00

1/279905/7670/000 Fºrderung von Volksbildungseinrichtungen; Beitrªge an
private Rechtstrªger zum laufenden Aufwand 433.500,00

1/269205/7355/004 Errichtung, Ausgestaltung und Erhaltung von Sportstªtten;
Investitionsbeitrªge an Gemeinden, Bªderbau 735.000,00

Summe 11.980.500,00



Subbeilage 2 zur Beilage 905/2018, XXVIII. Gesetzgebungsperiode

VORANSCHLAG DES LANDES OBERÖSTERREICH

FÜR DAS VERWALTUNGSJAHR 2018

N A C H T R A G



Nachtragsvoranschlag 2018

Voranschlagstelle

H Ansatz Post Ugl
Bezeichnung

Voranschlag
2018

EINNAHMEN In
d.

/D
et

.

R
ef

.

Be
w

.

2 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

2 24 Vorschulische Erziehung
2 240 Kindergärten

2 24000 Kindergärten
2 240000 8501 001 Beiträge vom Bund gem. Art. 15a B-VG Vereinbarung für

Kinderbetreuungseinrichtungen
 4.900.000 41 E14

2 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

2 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt
2 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2 41923 Oö. Chancengleichheitsgesetz; Wohnen

2 9 Finanzwirtschaft

2 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit
2 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)

2 91200 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)
2 912008 2980 009 Sonstige Rücklagen, Behebungen 11.250.000 21 A16

2 92 Öffentliche Abgaben
2 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben

2 92510 Vorschüsse für das laufende Jahr
2 925105 8390 000 Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben 89.777.700 21 A16
2 925105 8490 001 Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftlichen Bundesabgaben -49.522.400 21 A16

2 92520 Abrechnung für Vorjahre
2 925205 8390 000 Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben -7.000.000 21 A16
2 925205 8490 000 Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftlichen Bundesabgaben  1.829.500 21 A16

2 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse
2 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes

2 94510 Pflegefonds
2 945101 8501 002 Pflegeregress-Entfall, Zahlungen vom Bund für Gemeinden und Sozialhilfeverbände 58.924.200 Z904 21 A16

2 96 Haftungen (soweit nicht aufteilbar)
2 960 Zahlungsverpflichtungen

2 96000 Zahlungsverpflichtungen
2 960008 8299 000 Sonstige Einnahmen  3.952.000 21 A16

2 GESAMTSUMME 114.111.000



Nachtragsvoranschlag 2018

Voranschlagstelle

H Ansatz Post Ugl
Bezeichnung

Voranschlag
2018

AUSGABEN In
d.

/D
et

.

R
ef

.

Be
w

.

1 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

1 24 Vorschulische Erziehung
1 240 Kindergärten

1 24000 Kindergärten

1 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

1 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt
1 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

1 41923 Oö. Chancengleichheitsgesetz; Wohnen
1 419238 7280 003 Entgelte an Vertragsanstalten; Rückführung ChG Rucksack 11.250.000 F 45 I30

1 9 Finanzwirtschaft

1 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit
1 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)

1 91200 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)
1 912008 2980 009 Sonstige Rücklagen, Zuführungen 39.984.800 21 A16

1 92 Öffentliche Abgaben
1 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben

1 92510 Vorschüsse für das laufende Jahr

1 92520 Abrechnung für Vorjahre

1 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse
1 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes

1 94510 Pflegefonds
1 945104 7305 002 Pflegeregress-Entfall, Beiträge an Gemeinden aus Bundesmitteln, Anteil Land 11.547.400 N904 45 I30
1 945104 7307 002 Pflegeregress-Entfall, Beiträge an Sozialhilfeverbände aus Bundesmitteln, Anteil Land 47.376.800 N904 45 I30

1 96 Haftungen (soweit nicht aufteilbar)
1 960 Zahlungsverpflichtungen

1 96000 Zahlungsverpflichtungen
1 960008 7500 000 Zahlungen an öffentliche Finanzunternehmungen  3.952.000 21 A16

1 GESAMTSUMME 114.111.000



ALLGEMEIN BILDENDE PFLICHTSCHULEN:

DPPL
2017/2018 DPPL 2018/2019 Vergleich

+/-
Pragm. Landeslehrer/innen 5.994,00 5.513,00 - 481,00
Landesvertragslehrer/innen 5.602,00 6.103,50 + 501,50
Zwischensumme 11.596,00 11.616,50 + 20,50
DP f. Sonderverwendungen + 44,00 * + 39,00 * - 5,00
Endsumme 11.640,00 11.655,50 + 15,50

Die oben angeführten Dienstposten gliedern sich wie folgt auf:

DPPL 2017/2018
(Stichtag 1.10.17)

DPPL 2018/2019
(Stichtag 1.10.18)

Vergleich
+/-

a) Volksschulen 4.993,20 5.018,00  + 24,80
b) NMS 5.077,20 5.068,70 - 8,50
c) Polyt. Schulen 381,20 382,40  + 1,20
d) Sonderschulen 1.144,40 1.147,40  + 3,00
Zwischensumme 11.596,00 11.616,50  + 20,50
DP f. Sonderverwendungen + 44,00 * + 39,00 * - 5,00
Endsumme 11.640,00 11.655,50  + 15,50

*
Bei diesen 44 bzw. 39 Dienstposten handelt es sich um gemäß § 22 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes
LDG 1984, BGBl. Nr. 302/1984 idgF., freigestellte Lehrerinnen und Lehrer (Schulverwaltung/Schulaufsicht;
teilweise Mitverwendung von Lehrerinnen und Lehrern an Pädagogischen Hochschulen gemäß § 22 Abs. 1
leg.cit.; LKUF gemäß § 22 Abs. 5 leg.cit.).

BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN:

DPPL
2017/2018

DPPL
2018/2019

Vergleich
+/-

Pragm. Landeslehrer/innen 223,00 213,00 - 10,00
Landesvertragslehrer/innen 991,12 1.031,50 + 40,38
Zwischensumme 1.214,12 1.244,50 + 30,38
DP f. Sonderverwendungen + 16,93 * + 7,30 * -   9,63
DP f. EDV-Kustoden + 8,00 ** + 7,00 ** -   1,00
Endsumme 1.239,05 1.258,80 + 19,75

*
Bei diesen 16,93 bzw. 7,30 Dienstposten handelt es sich um gemäß § 22 Abs. 1 des Landeslehrer-
Dienstrechtsgesetzes LDG 1984, BGBl. Nr. 302/1984 idgF., freigestellte Lehrerinnen und Lehrer
(Schulaufsicht sowie teilweise Mitverwendung von Lehrerinnen und Lehrern an Pädagogischen Schulen), die
gegenüber dem Bund im Dienstpostenbedarf nicht bekannt gegeben werden, da deren Bezüge zunächst
vom Land getragen, jedoch vom Bund (aus einer anderen Voranschlagstelle) refundiert werden.

**
Sieben Dienstposten für Netzwerkbetreuung an den Berufsschulen.
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